
 

 
 
 
 
 
 

Interessensbekundung für das Betreuungsangebot 

im Rahmen des Paktes für den Ganztag Trägerschaft ZKJF MK gGmbH 

 

 

Bitte beachten:  

 Die Interessensbekundung ist kein Betreuungsvertrag.  

 Wir bitten Sie, die Interessensbekundung in gut leserlicher Schrift und in 

Druckbuchstaben auszufüllen. 

 

Vergabeverfahren: 

 Die Interessensbekundung muss im Sekretariat der Schule abgegeben werden.  

 Bitte achten Sie darauf, dass die Unterlagen rechtzeitig in der Schule vorliegen. 

 Personensorgeberechtigte können dazu aufgefordert werden, Arbeitsbescheinigungen 

vorzulegen.  

 

Schule:  ____________________________ 
 

Schuljahr:  _____________ 
 
 

Angaben zu den Personensorgeberechtigten: 

(Felder mit * sind verpflichtende Angaben) 

1. Personensorgeberechtigte/r 
 Mutter /  Vater / __________________ 

ggf. 2. Personensorgeberechtigte/r 
 Mutter /  Vater / __________________ 

*Nachname: Nachname: 

*Vorname: Vorname: 

*Straße: Straße: 

*PLZ, Ort: PLZ, Ort: 

*Telefon-/Mobilfunknummer: Telefon-/Mobilfunknummer: 

*E-Mail: E-Mail: 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Angaben zum/zur Schüler/in 

Geschwisterkind bereits in der Betreuung ja  / nein  

*Nachname: *Vorname: 

*Geburtsdatum:  Wohnort Straße (nur bei Abweichung): 

*Zukünftige Klasse/Stufe bei Aufnahme:   Wohnort PLZ, Ort (nur bei Abweichung): 

Modulauswahl:  

 

Modulart Betreuungszeiten (Wochentage/Zeit) Gebühr 

□ Modul 1 
5 Tage Betreuung (Mo-Fr) 
von 7:30 bis 15:00 Uhr  
 
 

 
 
80€/ Monat 

□ Modul 2 

 

 
5 Tage Betreuung (Mo-Fr) 
von 7:30 bis 17:00 Uhr  

 

 
 
160€/ Monat 

Mittagessen Wird separat über die Heinzelmännchen angeboten.  

 

Zusätzlich 

buchbar: 

Betreuungszeiten (Wochentage/ Zeit) Gebühr 

□ Frühbetreuung 
 
5 Tage (Mo-Fr) von 7:00 bis 7:30 Uhr  
 
(Mindestens 10 Anmeldungen) 

 
 
5€/ Monat 

 
Ferienbetreuung     
 
 

 
 
Wird separat über die Stadt Schlüchtern angeboten. 
 
 

 
 

 
 

 

Wichtige Informationen: 

 
Ein Schuljahr beginnt jeweils zum 01.08. und endet am 31.07. eines Jahres. Auf diesen Zeitraum beziehen sich alle daraus 
ergebenden Regelungen. Der Betreuungsbeginn für Schüler der 1. Klasse ist am ersten Schultag. Die monatlichen Entgelte werden 
sogenanntes Jahresentgelt auf den Zeitraum des offiziellen Schuljahres, d. h. vom 01.08 eines Jahres zum 31.07. des Folgejahres 
kalkuliert und wird als monatliches Entgelt in 12 Teilbeiträgen erhoben und durch eine SEPA-Lastschrift eingezogen. 
Bitte beachten Sie die Neuregelung des Gesetzes zum Masernschutz ab dem 01.03.2020 

 

 
 
 
Ort, Datum, Name und Unterschrift der Personensorgeberechtigten 


